
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nummer:

Gegenstand:

Verwendungszweck:

Antragstelleri

Datum der Erstausstellung:

Ausstellungsdatum:

Geltungsdauer bis:

P,AB 092-03

OTTOFLEX Dichtungsschlämme in Verbindung mit
Sakret Flexfllesenkleber FFK

Abdichtung im Verbund mi1 Fliesen- und Plattenbelägen
(Bauregelliste A, Teil 2, Lfd Nr. 1.10)

Hermann Otto GmbH
Krankenhaussiraße 14

83413 Fridolflng

30. Dezember 2003

11. Februar 2010

04. Januat 2014

.B}LY,I,PA
Mater ä p utniä t

nrlutlur 3au(olio f u, das Sauaesen
[]d-r.ha! !no B,3n.lTh, t

nspekr on u^d zed"izerun9 bäuaurs chlrich anerkann{

Karibdedaboralor um iacrr so,Ec r70?5uidas

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der obengenannte

Gegenstand im Sinne der Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüizeugnis umfasst 5 Seiten und 2 Anlagen

LNtrddeul(he LE Hanm€,



se re 2 arqeme nes bauaufs chrlches Pr0rzeuons Nr P-AB 092.03 vom 11 02 2010 ,alrM^PA

1.1

1.2

Gegenstand und Verwendungsbereich und Verwendungsauflagen

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüizeugnis gilt für die 1-komponentige Dlchtungs-
schlämme OTTOFLEX Dichtungsschlämme als Abdichtung im Verbund mit Ftiesen- und
Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen entsprechend der in Bauregelliste A Teil2,
Abschnitt 1,lfd. Nr. 1.10 genannten Bauprodukte.

Verwendungsbereich

Das Produkt OTTOFLEX Dichtungsschlämme darf als Abdichtung im Verbund mit Fliesen-
und Plattenbelägen unter Einsatz von Sakret Flexfliesenkleber FFK als lvlörtel/Klebstoff und
unter Verwendung der OTTOFLEX Dichtbänder, OTTOFLEX Eckprofie, OTTOFLEX Wand-
und Bodenmanschetten verwendet werden. Der Verwendungsbereich bezieht sich auf:

Beanspruchungsklassen A1/42 und B

D rekt beanspruchte Wand- (A1 ) und Bodenflächen (42) n Räumen, in denen sehr häufig
oder lang anhatend n'r t Brauch- und Relnigungswasser umgegangen wird, wie z.B
Umgänge von Schwimmbecken und Duschanlagen (ötfentlich und privat), sowie Wand- und
Bodenflächen von Becken im lnnen- und Außenbereich (B) die mit Wasser mit
Trinkwasserelgenschaften geiüLlt sind. Die Füllhöhe der Becken darf 4 nr nicht überschreiten.

2 Anforderungen an das Bauprodukt

2,1 Zusammensetzung, Eigenschaftenund Kennwerte

2.1 1 Zusammensetzung

Das Produkt OTTOFLEX Dichtungsschlämme ist fo gender Gruppe der Abdichtungsstoffe
zuzuordnen:

Kunststoff -Mörtelkom bi nation

Gemische aus hydraullsch abbindenden Bindemiiteln, mineralischen zuschlägen und
organischen Zusätzen sowie Polyrnerdispersionen in pulverförmiger oder flüsslger Form
(2. B. flexlble Dichtungsschlämrnen). Die Erhädung erfolgt durch Hydratation und Trocknung.

2.1.2 Ejgenschaften

Die aus dem Produkt hergeste te Bauwerksabdichtung wejst folgende Elgenschaften auf:
Sie ist für die unter 1.2 genannten Verwendungsbereiche ausreichend

. standfest

. 1aft'est(nass/lockel)

. frosibeständlg

. temperatur-und alterungsbeständig

. beständig gegen Ka iauge

. wasserundurchlässig

. issüberbrückend

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Baustoifklasse B2,,norrnal
4142-1.

Ch DIN
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Der Nachweis der Verwendbarkelt wurde nach den profgrundsätzen für flüssig zu
verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen- und plattenbelägen (Ausgabe Juni
2009) mii den Prüfberichten Nr. 1043.0'l-03 vom 20.06.2003 (N,4pA Clausthal-Ze erfeld), Nr
52371348109 a und Nr. 52371348/09 b vom 10 02.20'10 (l\4PA Braunschweig) erbracht.

2.1.3 Kennwerte

des Bauproduktes mit den Anforderungen dieses allgemeinen qqqä.r.dsjpl'tlqhen
P'ufzeJgnisses oJrch eine Ubereinstimmungse lärJng des Heßtellers a1Jf der. GrundB^qe
einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und einer Uberprüfung dä9 -Eaupioduhte\

2.3

2.4

Die Kennwerte der Ausgangsstoffe sowie des angemischten Stoffes ergeben sich aus den
unter 2 1.2 genannten Prrlfberichten

2,2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung

2.2.1 Hersteilung

Das Produkt OTTOFLEX Dichlungsschlämme wird werksmäßig hergestellt.

2.2.2 Verpackung, Transpod, Lagerung

Die auf den Gebinden vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen
(2.8. Gefahrstoff- bzw. Transporirechi) sind zu beachten.
Weiter slnd die entsprechenden Herstellerangaben auf frostfrele Lagerung, Lagerdauer
unangebrochener Gebinde zu beachten.

Entwurf und Bemessung

Die Angaben der Veratueitungsrichtllnie zum Abdlchtungsaufbau unter Verwendung der
geprüften Produkte iür die Verwendungsbereiche nach 1.2 sind zu beachten.
Nach Beschichtung düden s ch Risse im LJntergrund un'r nicht mehr als 0,2 mm aufweiten.

Ausführung

Der Auftrag des Produktes OTTOFLEX Dichtungsschlämme edolgt in mindestens
2 Schichten (Beanspruchungsk asse A'1 und A2) bzw. in mindestens 3 Schichten
(Beanspruchungsklasse B). Es ist soviel ft,4aterial zu verarbeiten, dass eine
Trockenschichtdlcke von 2mm (Beanspruchungsk asse A1 und A2) bzw. 2,5 nm
(Beanspruchungsklasse B) nicht unterschritten wird

Wand-, Bodenanschlüsse, Ecken sowie Rohrdurchführungen und Abläufe sind rnit
OTTOFLEX Dichtbänder, OTTOFLEX Eckprofile und OTTOFLEX Wand- und Bodenman-
schetten abzudichten.

Für die Verarbeitung der Bauprodukte gilt die auf Plausibilität und Voliständigkeit gepdfte
Veralbeitungsrichtlin je des Herstellers (Ausgabe Februar 201 0).

Übereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Gemäß der BauregellisteA Tel 2, Lfd.-Nr 1 10 e.iolgt der Nachweis der Übereinstimmung

3.1

einer wärkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und einer Ü oerprufung .dö9 .Bäiipiocuk€\
vor Bestätigu;g der Übereinstinrrnung (Erstprufung) durch eine dafür ba!aüJ;ichtiion,änd
tannte Sre--e 1ÜHP7 i* : it:r-

J
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3.2 Erstprüfung (EP)

Die Erstprüfung erfolgt nach den Prüfgrundsätzen für flüssig zu verarbeitende Abdichtungen
im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen, Tabelle 2. Dabei dürfen die Prüf\,^/erte von den
Kennwerten nach 2.1 3 maxjma um die in Anlage 2 angegebenen Toleranzen (entsprechend
Tabelle 5 der Prüfgrundsätze) abweichen.

Die Erstprüfung kann entfallen, wenn die Proben für die Prüfungen !m Rahmen des
Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion (aus dem Lagerbestand) des
Herstellwerks entnommen wurden.
Andern slch die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erctprüfung vozunehmen.

Werkseigene Produktionskontrolle

lm Herstellwerk ist gemäß DIN 18200 eine werkseigene Produktionskontrolle (WPK)
einzurichten und durchzuführen.

Die werkseigene Produktionskontrolle beinhaliet die in der Anlage 1 angegebenen
Prüfungen (entsprechend Tabelle 3 der Prüigrundsätze). Dabei dürfen die Prüfwerte von den
ausgewiesenen Kennwerten nach Abschnitt 2.1.3 maximal urn die in der Anlage2
angegebenen Toleranzen (entsprechend Tabelle 5 der Prüfgrundsätze) abweichen.

Während der Produktionszeit hat die Prüfung mlndestens einmal wöchentlich zu efolgen.
Orieniiert sich das Prüfraster an besonderen Produktionsabläufen oder Chargengrößen, so
ist dabei sicherzustellen, dass die Gleichmäßigkeit der Produktionszusammensetzung in

gleicher Weise einer Kontrolle unterliegt. Die Ergebnisse der WPK sind aufzuzeichnen,
auszuwerten, mindestens fünf Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der Prüfstelle
vorzulegen.

Übereinstimmungszeichen

Das Bauprodukt dessen Verpackung oder der Beipackzettel muss vom Hersteler mit dem
Überelnstimmunqszelchen (Ü-Zeichen) nach der Übereinstimmungszeichen-Verordnung der
Länder gekennzeichnet werden Die Kennzeichnung daf nur erfolgen, wenn die

Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfüllt sind.

Folgende Angaben rnüssen auf dem Bauprodukt, dessen Verpackung oder dem
Beipackzettel enthalten sejnl

. Produktname

. Herstelldatum und Haltbarkeits- oder Verfallsdatum

. VerwendungsweckmitBeanspruchungsklasse

' Hinweis auf die zugehörige Verarbeliungsvorschrift

Rechtsgrundlage

Dieses allgemelne bauaufsichtllche Prüfzeugnis wird aufgrund der SS 25aff der Nieder-
sächsischen Bauordnung (NBauO) in Verblndung mit der Bauregelliste A Teil 2, Lfd.-Nr' 1 10

erteilt.

4

Nach S 21a, Abs. 2 und S 21, Abs 7 der Musterbauordnung (MBO)
jeweiligen Paragraphen der entsprechenden Länderbauordnungen
gegeben.

den

',t.

l=
i;,

it
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis kann innerhalb eines l\ronats nach
Ausstellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch lst schriftlich oder zur
Niederschrift bejm Dlrektorium der l\,4aterlalprüfanstalt für das Bauwesen, Beethovenstraße
52, 38106 Braunschwelg einzuegen. l\,4aßgeblich für die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs
ist der Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift bei der Prüfstelle.

Allgemeine Hinweise

Das allgemeine bauaufsicht lche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsicht lchen Prüfzeugnisses können nachträglich ergänzt und geändert
werden, insbesondere, wenn neue technische Elkenntnisse dies erfordern.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nlcht die für die Durchführung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustirnrnungen und Bescheini-
gungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, lnsbeson-
dere privater Schutzrechte, erieilt.

Hersieller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Regelungen,
dem Verwender des Bauprodukts Koplen des allgemeinen bauaufsichtlichen PrÜfzeugnlsses
zur Verfügung zu stellen Der Verwender hat das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis
auf der Baustelle bereltzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis dari nur voltständig vervielfältigt werden. Eine
auszugsweise Verötfentljchung bedarf der Zustimmung der MaterialprÜfanstalt fÜr das

Bauwesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen Ubersetzungen des

allaemeinen bauauisichtLlchen Prüfzeugnisses rnüssen den Hinweis 'von der Materialprüf-

anstalt für das Bauwesen, Braunschweig, nicht geprüfte Ubersetzung der deutschen

Originalfassung" enthalten.

Braunschweig, den 11 02.20'10

iBN/*I-:A
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l\,4. Pankalla
Sachbeaabeiter
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Djpl.-N,4rn. F. Ehrenberg \

stellv. Leiter der Prüfstelle
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Tabelle 3: Umfang der für die WPK erforderlichen Prüfungen

Zei e

Nr Nr

Prüf!n9er erforder ich iur

Prüiungen an den ausgangsstoffen

Geha i an n chtflüchugen Antei en / FestkÖrpergehall 32l X X

323 X

DynamEclre Vishos 1ät 324 X x

Kornzusammenselzunq 32.5 X

5 326 X

Prüfungen an den ängemischten Stoffen

6 331 x

X

I Topfzeit r) oder Alehaliv-Verfahren 332 X

Prülunsen an den weiteron Kompponenten

9
F 0sslge Kornponenlen

Dichtbänder trlanschelten Gewebeein agen

Die lm Rahnen der WPK erforderichen Prülungen snd

eischen der PrÜfslelle und dem Antragste er fesizu egen

Bespielhafte Hlnwe se für geegnete Pr0funqen kdnnen dem

Abschnllt 4 enlnommen werden

! Falls eine Prufuns nicht mÖg ich wnd isivonderPrüfsteleeinalernalvesVerfahren

zur Beurleilung de. Reaktvläl des Svslems feslzuleg-'n
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Tabelle 5: Toleranzbereiche für Prüfungen im Rahmen derWpK

Nr

Prüfungen an den Ausqanssstofien

Gehaltan nichtf üchtgenAnleien/Festköeergehal

2 323

3 Dynamische Viskosität

Kornzusammensetzung

)26

Prilfunsen an den ansemischten Stoffen

6 331

331

8

Prilfunsen an den welteren Kompponenten

9
F üssige Komponenten.

Dichtbänder M€nschelten Gewebee n agen

De i.n Rahmen de. WPK erforder chen Toeranzbereche
sind zwischen der Püistele und dem Anlr.gste er i,cstzu-
egen und solten sch an def o q Bereichen oaeniieren.

r) Fürllexible Dichiunqsschlämme

Fur Fo ymero spers on

! Für !ngesältigle Poyesterharze und e nkomponenlige Poiy!rethanharze belragt der zü äss ge Toeranzbereich 130 %

'r Falls eine P.üjung ncht mö9ich wrd, ist von der Prufstele en aternalves Veriahren zur Beui(etung der Reakiivitat
des Systems teslzu egen

5r lm Rahhen derWPK (E genübeMachung)kann in Absirmmung m ( der Prlrelere fürd eTopEe I en Aternatv Verfahren

zurBeslmmunqderReaktivitätdesSystemsverenbanwerden ln diesem Fal istvonderPrüfstetederzutässgeToleranz-


